
AGG

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
mit weiterführenden Vorschriften

Kommentar

E R I C H  S C H M I D T  V E R L A G

Herausgegeben von

Prof. Dr. Ursula Rust
Bremer Institut für deutsches, europäisches und 

internationales Gender-, Arbeits- und Sozialrecht
(bigas) im Fachbereich Rechtswissenschaft, Universität Bremen

und

Prof. Dr. Josef Falke
Universität Bremen

Zentrum für Europäische Rechtspolitik 
an der Universität Bremen (ZERP)

Bearbeitet von

Dr. Klaus Bertelsmann, Silke Bittner, Prof. Dr. Andreas Bücker,
Dr. Jörn Eggert, Sabine Eggert-Weyand, Prof. Dr. Josef Falke,

Prof. Dr. Kerstin Feldhoff, Prof. Dr. Thomas Giegerich,
Prof. Dr. Doris König, PD Dr. Silke Ruth Laskowski,

Prof. Dr. Hans-W. Micklitz, Dr. Dagmar Oppermann,
Prof. Dr. Konstanze Plett, Prof. Dr. Sibylle Raasch,

PD Dr. Dagmar Richter, Florian Rödl,
Prof. Dr. Ursula Rust, Peter Stein



Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über dnb.ddb.de abrufbar.

Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter
ESV.info/978 3 503 09762 3

Zitiervorschlag:
Bearbeiter, in: Rust/Falke, AGG,

§ ... Rn. ...

ISBN 978 3 503 09762 3

Alle Rechte vorbehalten
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2007

www.ESV.info

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen
der Deutschen Bibliothek und der Gesellschaft für das Buch

bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den
strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992

als auch der ISO Norm 9706.

Gesetzt aus 9/11 Candida.

Satz: multitext, Berlin
Druck und Bindung: Hubert & Co., Göttingen



V

Vorwort

Im Jahr 2006 kannte ein Drittel der EU-Bürger nicht die eigenen Rechte für
den Fall, dass sie Opfer von Diskriminierungen oder Belästigung werden, so
das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Europäischen Kommission. Ein
Blick in das AGG und das SoldGG kann hier unmittelbar wenig helfen. Die
sich aus dem Umsetzungsgesetz ergebenden Pflichten und Rechte sind häu-
fig erst beim gemeinsamen Lesen einer ganzen Paragraphenkette erkenn-
bar. So ist beispielsweise der bisherige § 612 Abs. 3 BGB zur Entgeltgleich-
heit wegen des Geschlechts erst in der Kette der §§ 1, 2 Abs. 1 Nr. 2, 6 und
7 Abs. 1 AGG zu finden. Die bisherige klare Regelung des Beschäftigten-
schutzgesetzes, auch Beamtinnen und Beamte seien vor sexueller Belästi-
gung zu schützen, erfolgt im AGG erst über den Einstieg des § 24 AGG mit
der dann sich anschließenden Paragraphenkette.

Völker- und Europarecht, Arbeits- und Sozialrecht, Bildungs- und Hoch-
schulrecht, Bürgerliches und Verfahrensrecht sind die Rechtsgebiete, die
zum AGG zu kommentieren sind. Die generell begrüßenswerte Entschei-
dung des nationalen Gesetzgebers, mit dem AGG für Menschen mit unter-
schiedlicher Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder nicht,
mit unterschiedlichem Alter oder verschiedener sexueller Identität Gleich-
behandlungsstandards für Sachbereiche zu regeln, die bisher nicht verge-
meinschaftet sind, führt zu einem doppelten Bezugssystem inklusive unter-
schiedlicher Rechtsschutzverfahren, die die Anwendung des AGG sehr
anspruchsvoll gestaltet.

Der Kommentar gibt im Rahmen des Möglichen klare Auskünfte über die
bestehenden Rechte und Pflichten. Sein Ziel ist die systematische Öffnung
zu den Inhalten mittels zahlreicher Querverweise. Das AGG wird systema-
tisch mit den europarechtlichen Vorgaben verglichen. Inhalt und Verfahren
des Völkerrechts werden für die nationale Rechtsanwendung erschlossen.
Die bildungsrechtichen Inhalte werden verfassungskonform ausgelegt. Die
im AGG nicht geregelten angemessenen Vorkehrungen für Behinderte sind
gleichwohl behandelt.

Vorarbeiten, die im Rahmen von Fachtagungen des bigas in Zusammenar-
beit mit der Evangelischen Akademie Loccum stattgefunden haben, sind
eingeflossen. Aus dem Kreis derjenigen, die sich in Loccum mit Beiträgen
beteiligten, und ergänzt um Kommentierende, die aus anderen Zusammen-
hängen besondere Kenntnisse einbringen konnten, setzt sich das Team der
Kommentars zusammen. Es sind Expertinnen und Experten aus der Anwalt-
schaft, Justiz und Wissenschaft, von denen viele den Prozess der Umsetzung
der Richtlinien in Deutschland seit 2003 kritisch-analytisch begleitet haben.
Der Dank der Herausgeberin und des Herausgebers gilt allen Mitkommen-
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tierenden. Alle Beiträge haben die bis Herbst 2006 vorliegende Literatur und
Rechtsprechung für den Kommentar berücksichtigen können. Mit den Kor-
rekturen sind dann nur noch vereinzelt aktuelle Urteile aufgenommen wor-
den.

Zentrale Anlaufstelle und ruhender Pol für die Koordinierung der zahl-
reichen Beteiligten war Marion Hilker im Sekretariat von Prof. Rust. Sabine
Eggert-Weyand, in der Phase der Vorbereitung des Kommentars Doktoran-
din bei Prof. Rust, hat an der Entwicklung der Struktur des Kommentars
einen wesentlichen Beitrag geleistet. Klaus Bertelsmann hat durchgehend
die Aufgabe übernommen, auf die Vereinheitlichung der Standards für die
Nachweise von Literatur und Rechtsprechung zu achten. Bettina Hennig hat
mit Umsicht und Akribie das Stichwortverzeichnis erstellt. Ihnen gilt der be-
sondere Dank.

Wir hoffen, dass der Kommentar für das Verständnis des Gleichbehand-
lungsrechts nachhaltig behilflich sein wird. Den Bearbeiterinnen und Bear-
beitern des Kommentars sind Anregungen und Kritik aus der Leserschaft
hochwillkommen.

Bremen, im April 2007 Ursula Rust und Josef Falke
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